Pflegestatistik

Stationare Pflegeeinrichtungen
(Pflegeheime) am 15.12.2025

A Artdes Tragers H

Freigemeinniitziger Trager
Freie Wohlfahrtspflege
(einschlieRlich zugehoérigem Spitzenverband)

Deutscher Caritasverband
oder sonstiger katholischer Trager ...

Diakonisches Werk
oder sonstiger der EKD angeschlossener Trager ........

Arbeiterwohlfahrt
oder deren Mitgliedsorganisation ...

Deutsches Rotes Kreuz
oder dessen Mitgliedsorganisation ...

Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsverband
oder dessen Mitgliedsorganisation ..............................

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
oder judische Kultusgemeinde ...,

Sonstiger gemeinnutziger Trager ...

Privater Trager ...

Offentlicher Trager
Kommunaler Trager ...

Sonstiger 6ffentlicher Trager
(z.B. Land, héherer Kommunalverband) ...

PFS 2025

—

Ansprechperson fiir Riickfragen
(freiwillige Angabe)
Name:

STATISTISCHE AMTER
DES BUNDES UND DER LANDER

Telefon:

Vielen Dank fiir lhre Mitarbeit.

Bitte beachten Sie bei der Beantwor-

E-Mail:

tung der Fragen die Erlauterungen zu
Kl bis 3 in der separaten Unterlage.

Bitte nur ein
Feld ankreuzen.
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Nummer der Pflegeeinrichtung SA
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Bemerkungen
Zur Vermeidung von Ruickfragen unsererseits kdnnen Sie hier auf besondere
Ereignisse und Umstande hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

4
. Sst1-7 1 I I I | I I ]
B Art deS Pﬂegehelms 2] Nummer der Pflegeeinrichtung SA
Bitte nur ein
nach der iiberwiegenden Personengruppe Feld ankreuzen.
Pflegeheim fiir altere Menschen ... Sst 9 D 1
Pflegeheim fir behinderte Menschen .............. D 2
Pflegeheim fir psychisch Kranke ... D 3
Pflegeheim fir Schwerkranke und Sterbende
(Z.B. HOSPIZ) oo D 4
nach organisatorischen Einheiten Mehrfach-
nennungen Mehrfach-
Pflegeheim (Leistungen nach SGB XI): moglich. Pflegeheim in Anbindung an: nennungen
mdglich.
vollstationare Dauerpflege ... Sst 10 D 1 eine Wohneinrichtung (z.B. Altenheim,
. Altenwohnheim, betreutes Wohnen) ............. Sst 16 D 1
Kurzzeitpflege
(keine ,eingestreute” Kurzzeitpflege) .......... 11 D 1 ein Krankenhaus, eine Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtung oder ein Hospiz ... 17 D 1
Tagespflege ... 12 D 1
einen Dienst oder eine Einrichtung der Ein-
Nachtpflege ... 13 D 1 gliederungshilfe (einschlieRlich Wohnheim

fur behinderte Menschen)
Pflegeheim mit angeschlossenem ambulanten

Hilfsdienst: Pflegeheim mit medizinischer Versorgung
nach SGB V durch im Heim beschaftigte/-n
Leistungen nach SGB XI ... 14 D 1 Arztin/Arzt (sogenannte Heimarzte) ... 19 D 1

sonstige ambulante Hilfeleistungen

(z.B. hausliche Krankenpflege oder

Haushaltshilfe nach dem SGB V, Hilfe

zur Pflege nach dem SGB XIlI (friher

BSHG), Mobiler Sozialer Dienst) ............... 15 D 1
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C Zahl der verfugbaren Platze (Betten) nach SGB XI B

Sst1-7 1

4

Nummer der Pflegeeinrichtung SA

Im vollstationaren Bereich

Dauerpflege

Kurzzeitpflege

Bitte die Zahl der Plédtze (Betten) eintragen

verflugbare Platze in 1-Bett-Zimmern ...
verfugbare Platze in 2-Bett-Zimmern ...
verflugbare Platze in 3-Bett-Zimmern ...
verfligbare Platze in 4-und-mehr-Bett-Zimmern .......

Platze (Betten) insgesamt ...

darunter: Zahl der Dauerpflegeplatze, die flexibel
fur die Kurzzeitpflege genutzt werden
kénnen (nach Versorgungsvertrag) ............

darunter: Zahl der Dauerpflegeplatze mit — vom
Standard des Heims — abweichenden
Pflegeangeboten und -satzen (z.B. fir
Apalliker oder Schwerstdemente) ...

20-23 1 11

28-31 1+ 1 1

36-39 L1 1 1

44-47

52-56 1 1 1

,Eingestreute”
Kurzzeitpflege

60-63 1 1 1

Sonderbereiche

64-67 L1 1 1

24-27 .+ 1

32-35 L+ 1 1

40-43 L1 1 1

48-51 L1 1 1

56-59 1 1 1

Im teilstationéaren Bereich

Tagespflege

Nachtpflege

Bitte die Zahl der Plétze (Betten) eintragen

Platze (Betten) insgesamt ...

PFS 2025

68-71 L1 1 1

72-75 1 1
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D Vergutung &

5

Sst1-7 1 I I I I | | |

Nummer der Pflegeeinrichtung SA

Pflegesatz fir Pflegeleistungen
einschlieBlich med. Behandlungspflege,
Betreuung und bericksichtigungsfahiger
Ausbildungsvergltung/-umlage

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4 Pflegegrad 5

Pflegeleistung | (ohne gesondert berechenbare Investitions-
far aufwendungen, zusatzliche Betreuung und
Aktivierung, zusatzliches Pflegefachperso-
nal, zusatzliches Pflegehilfskraftpersonal,
Begrenzung des Eigenanteils, Zusatzlei- . . i i
stungen) Bitte die Angaben in Euro und Cent pro Person und Tag eintragen
Pflegesatz ................................................ 11-15 | 16-20 | Iy L 21-25 1 Iy L 26-30 1 1 g1 1 3M-35L 1 1 g1
vollstationare .
Dauerpflege Entgelt fur Unterkunft Und VErpflegQUNG ... e 36-40 ,
darunter: Entgelt fir Unterkunft
(MU SOFEIN DEKANNT) .o e M5 g
Pflegesatz ................................................ 46-50 1 51-55 1 Iyl 56-60 L Iy L 61-651L__1 1 1y 1 1 66-70L__1 1 14l 1 |
Kurzzeitpflege  Entgelt fir Unterkunft Und VErPFIEGUNG ... M5 iy
darunter: Entgelt fir Unterkunft
(MU SO DE AN ) e 76-80 L 1 1 gl 1
Pflegesatz (ohne Fahrtkosten) ........... 81-85 | 86-90 | Iy 91-95 1| Iy 96-100 1 1 1y 1 11011050 1 1 g1
Tagespflege Entgelt flr Unterkunft Und VErpflEGUNG ... 106-110 ,
darunter: Entgelt fir Unterkunft
(nur sofern bekannt) ................................................................................................................................................................................................. M-M5 1 1 iy 1
Pflegesatz (ohne Fahrtkosten) ........... 116-120 1 121-125 1 Iyt 126130 L 1+ 1yt 1 41311351 1 1 gy 11 136-140L 1 1 141
Nachtpflege  Entgelt fiir Unterkunft Und VEIPFIEGUNG ... 145 Ly
darunter: Entgelt fir Unterkunft
(MU SOfEIN DE AN ) e 146150 L1 1 iy 1




G202 S4d ‘S ayes

E Personalbestand (Arbeitsverhaltnis) am 15.12.2025

Bitte fur jede nach SGB Xl beschaftigte Person (einschlieBlich tatiger Inhaberin/tatigem Inhaber) eine Zeile ausfillen. Sst1-7 L 1 6 )
Bitte kein Personal melden, das ausschlieBlich Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Nummer der Pflegeeinrichtung SA
Angebote zur Unterstltzung im Alltag erbringt (§45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 SGB Xl).

Beachten Sie bitte die Angaben zu A, B und C im Schlisselverzeichnis.

Geschlecht Uberwiegender Tétigkeitsbereich N Eeillen fl:JI:dAuszublldende
(nach Geburtenregister) H im Pflegeheim nach SGB XI El (Um-)Schiller/-innen a
. Zusétz- Eerﬁrs- Ausbildungsjahr |Umschulung
Arbeits- liches liches absgAuss
... |Vertraglich| anteil fur Pflege- (bei Aus-
Beschafti- 3 Pflege-| . zu-
vereinbarte das hilfs- 2o .
Geburtsjahr | 99195%" | Wochen- |Pflegeheim| ;s fach- | yratt- Zusatz Verwal- bildenden
J veiE e 9 Korper- | perso- orsonal liche | Haus- | Haus- i Sons. | und (Um-)
Ménn- | Weib- | . | Ohne 6 | stunden nach be- | nal§s P i Be- |Betreu-| wirt- | tech- Ge. | tiger | Schiler/
Lfd. lich lich Angabe SGI?]XI zogene | Abs. 6 A§b§ 9 treuung| ung |schafts-| nischer schifts- Be?eich -innen an-
Nr. Pflege |SGB XI| gop'y, (Sl | PRl RN oo gestrebter)| 1 2 3 | Ja | Nein
SGB Xl) m
nicht bei teil-
stationaren
Einrichtungen
Bitte Bitte Bitte
Bitte nur ein Bitte zutreffende Bitte zutreffende Bitte nur ein Feld ankreuzen zutreffende Bitte nur ein Bitte nur ein
Feld I a—— Ziffer aus e Ziffer aus Ziffer aus Feld Feld
ankreuzen 9 Schliissel A g Schliissel B Schliissel C ankreuzen ankreuzen
eintragen eintragen eintragen
8-11 12 13-16 17 24-26 18 19 20-21 22 23

geispiet (X 1 [ ]2 [ 15
0001 D1Dz DS
0002 D1Dz Ds
0003 D1Dz Ds
0004 D1Dz Ds
0005 D1Dz Ds
0006 D1Dz Ds
0007 D1Dz Ds
0008 D1Dz DS
ooos [ L), Lla ) o o o Dle Oy O, O Ol Ol L) s Lhe s
ooto [ ) Lo Lda )7 v v o v o e Uy e Os Do Lhe L7 s [he

Fir weitere Personen sind Folgebogen anzulegen.
Bitte tragen Sie hier die Anzahl der Folgebogen ein: .
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11| STATISTISCHE AMTER
== % DES BUNDES UND DER LANDER

E Personalbestand (Arbeitsverhaltnis) am 15.12.2025

. . e . Lo v e : : - Folgebogen Nummer 6
Bitte fur jede nach SGB Xl beschéaftigte Person (einschlieRlich tatiger Inhaberin/tatigem Inhaber) eine Zeile ausfillen. 9 9 b Sst1-7
Bitte kein Personal melden, das ausschlieRlich Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Nummer der Pflegeeinrichtung  SA
Angebote zur Unterstlitzung im Alltag erbringt (§45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 SGB XI).
Beachten Sie bitte die Angaben zu A, B und C im Schllsselverzeichnis.

Geschlecht_ Qberwiegenc!er Tatigkeitsbereich Nur ausflllen fljjr:dAuszubiIdende
(nach Geburtenregister) IH im Pflegeheim nach SGB XI El (Um-)Schiler/-innen I
Susits. Zusitz- aEsecrrl:Ifj;s Ausbildungsjahr |Umschulung
Vertracioh Arbeits- fehes |=I'if(|:hes (bei
... | Vertraglic il fu ege- A -
Bzz%giﬂ"vereinbarte antde;S o Pfgi%(_e- hilfg- Z:{S:tz- Verwal bildu:rfgen
Geburtsjah 195° | Wochen- | Pflege- | kg kraft- iche erwal- d (Um-
Lfd. Nr. lich lich VeS| Angabe SGB XI | zogene | Abs. 6 §84 treuung| , "9 |schafts-| nischer e '9€T | -innen an-
‘ H Pflege SGE XI SA(SE)?I (gé?éb bereich | Bereich ?SE?J;SQ' I getsetrt?b- 1 2 3 Ja | Nein
XI)
nicht bei teil-
stationaren
Einrichtungen
) ) Bitte Bitte (Hiie . . . .
B'”ngfdr ein Bitte z;;frfefrf‘:‘le Bitte Z;;;grfea’;‘le Bitte nur ein Feld ankreuzen Z;fff;fi@ie Bmigfdr . Blﬁtjzgfdf .
S eintragen |sepjissel A| €INtragen | scpiiissel B Schliissel C ankreuzen ankreuzen
eintragen eintragen eintragen
8-11 12 13-16 17 24-26 18 19 20-21 22 23
\_A_A_A_LD1D2 D3D7A_A_A_A_l Ty Y E N D4 D1 DZ D5 DO DS D7 DB DQ \_A_AD1D2D3D1D2
l_l_l_l_lD1D2 D3D7A_A_A_A_I N O Y N S M D4 D1 DZ DS DO DG D7 DB DQ %5152535152
l_l_l_l_lD1D2 D3D7A_A_A_A_I T T 4 T D4 D1 D2 DS DO DG D7 DS DS \_A_1D1D2D3D1D2
\_1_1_1_1D1D2 D3D7A_A_A_A_l I T Y B B D4 D1 DZ DS DO DS D7 DB DQ \_1_151DZDSD1DZ
l_l_l_l_lD']Dz D3D7A_A_A_A_I L Ly L D4 D1 DZ DS DO DS D? DB DQ \_A_1D1D2D3D1D2
\_A_A_A_LD1D2 D3D7A_A_A_A_l I Ty Y N N D4 D1 DZ D5 DO DG D7 DB D9 \_A_AD1D2D3D1D2
l_l_l_l_lD1D2 D3D7A_A_A_A_I T Y S N D4 D1 D2 DS DO DB D? DB DQ %5152535152
l_l_l_l_lD1D2 D3D7A_A_A_A_I L Lyl D4 D1 DZ DS DO DS D7 DB DQ \_A_1D1D2D3D1D2
)
\_1_1_1_1D1D2 D3D7A_A_A_A_l T Y S S D4 D1 DZ DS DO DG D7 DS DQ \_1_151DZD3D1DZ
l_l_l_l_lD1D2 D3D7A_A_A_A_I L1 Ly L D4 D1 D2 DS DO D6 D7 D8 DQ \_A_1D1D2D3D1D2
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F Pflegebedurftige (Vertrage) am 15.12.2025 ®E

Bitte fur jede nach SGB Xl versorgte Person eine Zeile ausfillen.

Keine Pflegebediirftigen mit ausschlieBlich Leistungen der nach Landesrecht anerkannten

Angebote zur Unterstltzung im Alltag (§45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 SGB XI) melden.

Sst1-7 1 |

7

Nummer der Pflegeeinrichtung SA

(ree GS::ﬁglr‘ler(;htister) a Grad der Pflegebediirftigkeit K Art der Pflegeleistung EH
9 Postleitzahl
(friherer
Teilstationare Pflege Wohnort —
Geburtsjahr nur bei
Lfd. Nr. ) ) Noch Voll- ) vollstationarer
M?nn- We|b- Divers Ohne Pflege- Pflege- Pflege- Pflege- Pflege- keine stationare | Kurzzeit- T . Nacht. Dauerpflege)
lich lich Angabe grad 1 grad 2 grad 3 grad 4 grad 5 Zuordnun Dauer- pflege ages ac m
91 pflege pflege pflege
Bitte nur ein Feld ankreuzen einB;;tat;en Bitte nur ein Feld ankreuzen Bitte nur ein Feld ankreuzen einli;;tgen

8-11 12 13-16 17 18 19-23
Beispiel @ 1 D 2 D 3 D 7 M @ 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 @ 1 D 2 D 3 D 4
0001 D 1 D 2 D 3 D 7 oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 L
0002 D 1 D 2 D 3 D 7oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4
0003 D 1 D 2 D 3 D 7oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 L
0004 D 1 D 2 D 3 D 7oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4
0005 D 1 D 2 D 3 D 7 o1 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 I S Y B
0006 D 1 D 2 D 3 D 7oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 L
0007 D 1 D 2 D 3 D 7oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4
0008 D 1 D 2 D 3 D 7oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 L
0009 D 1 D 2 D 3 D 7oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4
0010 D 1 D 2 D 3 D 7oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 L
0011 D 1 D 2 D 3 D 7oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4
0012 D 1 D 2 D 3 D 7oL D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 L

Fur weitere Personen sind Folgebogen anzulegen.

Bitte tragen Sie hier die Anzahl der Folgebogen ein:

SN E—
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11| STATISTISCHE AMTER
== % DES BUNDES UND DER LANDER

F Pflegebedurftige (Vertrage) am 15.12.2025 ® 7
Bitte fiir jede nach SGB XI versorgte Person eine Zeile ausfillen. Folgebogen Nummer ., sst4-7 v 0 0 0 0
Keine Pflegebediirftigen mit ausschlieBlich Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Nummer der Pflegeeinrichtung  SA
Angebote zur Unterstiitzung im Alltag (§45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 SGB Xl) melden.
Geschlecht . . .
(nach Geburtenregister) H Grad der Pflegebediirftigkeit KE! Art der Pflegeleistung [H
’ Postleitzahl
(friherer
Teilstationare Pflege Wohnort —
Geburtsjahr nur bei
Lfd. Nr. . ) Noch Voll- ) vollstationdrer
Mgnn- Welb- Divers Ohne Pflege- Pflege- Pflege- Pflege- Pflege- keine stationare | Kurzzeit- T ) Nacht. Dauerpflege)
lich lich Angabe grad 1 grad 2 grad 3 grad 4 grad 5 Zuordnun Dauer- pflege ages ac
9 pflege pflege pflege
Bitte nur ein Feld ankreuzen e/'nE;;tatZen Bitte nur ein Feld ankreuzen Bitte nur ein Feld ankreuzen einBt;'tatZen
8-11 12 13-16 17 18 19-23
L1 D 1 D 2 D & D 7 111 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 Oy T B
O Y H| D 1 D 2 D 3 D 7o D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 R R B
L D 1 D 2 D & D 7 1 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 SR Y B
O Y H| D 1 D 2 D 3 D 7o D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 R R B
I Y B 1 2 3 7 o1 1 2 5] 4 5 6 1 2 3 4 I T R R B
L. 0. L) [ [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
[ B D 1 D 2 D 3 D 7 o111 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 Y B
I Y B 1 2 3 7 o 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 I T R R B
L. 0. L) [ [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
[ R D 1 D 2 D 3 D 7 o D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 S Y B
I Y B 1 2 3 7 o1 1 2 8 4 5 6 1 2 3 4 I T R R B
L1, 0. L) [ [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
T | D 1 D 2 D 3 D 7 o D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 T SO S|
I S S B | D 1 D 2 D 3 D 7 11 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 Sy Y E|
I S I D 1 D 2 D 3 D 7 o D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 1 D 2 D 3 D 4 T SO S|



Schlisselverzeichnis zum Personalbestand

Beim Ausflllen des Fragebogens beachten Sie bitte die
Erlauterungen zu &, E und .

SchlUssel A

| Ziffer |

Beschaftigungsverhaltnis @

1
2

Vollzeitbeschéftigt

Teilzeitbeschaftigt,
aber nicht geringfiigig beschéaftigt (556-Euro-Job)

4 Geringfligig beschaftigt (556-Euro-Job)
5 Auszubildende/-r, (Um-)Schiler/-in
6 Helfer/-in im Freiwilligen Sozialen Jahr
8 Helfer/-in im Bundesfreiwilligendienst
9 Praktikant/-in auf3erhalb einer Ausbildung
Schlussel B
‘ Ziffer ‘ Arbeitsanteil flr das Pflegeheim nach SGB XI H
1 100%
2 75% bis unter 100 %
3 50% bisunter 75%
4 25% bis unter 50%
5 unter25%
Schlussel C
Zitfer Berufsabschluss bzw. bei Auszubildenden und
(Um-)Schiiler/-innen angestrebter Berufsabschluss i
01 staatlich anerkannter Altenpfleger/anerkannte Altenpflegerin
02 staatlich anerkannter Altenpflegehelfer/anerkannte

03

04
05

21
06
07
08
09

10
1

12
13
14
15

16

17

18

19
20

PFS 2025

Altenpflegehelferin (einschlieBlich Gesundheits- und
Pflegeassistent/-in)

Krankenpfleger, Krankenschwester
(einschlieRlich Gesundheits- und Krankenpfleger/-in)

Krankenpflegehelfer/-in

Kinderkrankenpfleger, Kinderkrankenschwester
(einschlieRlich Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in)
Pflegefachfrau/-mann

Heilerziehungspfleger/-in; Heilerzieher/-in
Heilerziehungspflegehelfer/-in

Heilpadagoge, Heilpadagogin

Ergotherapeut/-in (Beschaftigungstherapeut/-in;
Arbeitstherapeut/-in)

Physiotherapeut/-in (Krankengymnast/-in)

sonstiger Abschluss im Bereich der nichtarztlichen
Heilberufe (z.B. Masseur/-in, Heilpraktiker/-in,
Rettungsassistent/-in)
sozialpadagogischer/sozialarbeiterischer Berufsabschluss
Familienpfleger/-in mit staatlichem Abschluss
Dorfhelfer/-in mit staatlichem Abschluss

Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Ausbildung
an einer Fachhochschule oder Universitat

sonstiger pflegerischer Beruf (z.B. Schwesternhelfer/-in,
einschlieBlich Betreuungsassistent/-in (zusatzliche
Betreuungskraft))

Fachhauswirtschafter/-in fur altere Menschen

sonstiger hauswirtschaftlicher Berufsabschluss
sonstiger Berufsabschluss

ohne Berufsabschluss

1 STATISTISCHE AMTER
== % DES BUNDES UND DER LANDER

Hinweis

Signierziffer 1 zeigt an, dass ein Beschaftigter des Pflege-
heims ausschlieBlich dafiir eingesetzt wird, stationare
Sachleistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz
(SGB XI) zu erbringen. Bei einem Einsatz in anderen
Arbeitsbereichen (z.B. Betreuung von Altenheimbe-
wohnern/Altenheimbewohnerinnen ohne Leistungen der
Pflegeversicherung, ambulante Pflege oder der nach
Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstltzung
im Alltag) verbleibt hierfur nur ein Teil seiner Gesamt-
arbeitszeit, der gemaf den Signierziffern 2 bis 5 zu
schatzen ist.

Auch fur das in der Hauswirtschaft, Haustechnik, Ver-
waltung und im sonstigen Bereich tatige Personal ist
der Arbeitsanteil fir das Pflegeheim (nach SGB XI)
anzugeben.

Hinweis zu den Ziffern 01, 03, 05

Bei ,Auszubildenden und (Um-)Schdler/-innen®, werden die-
se angestrebten Abschliisse seit 2023 in der Statistik nicht
mehr ausgewiesen. Sie wurden durch die Ausbildung zum
,21-Pflegefachfrau/-mann* abgeldst.

Anmerkung: Fir Auszubildende und (Um-)Schiiler/-innen
ist eine Auswahl dieser Abschliisse in IDEV nicht mehr
moglich.

Bei den anderen Beschaftigten ist die Angabe der bishe-
rigen Berufsabschllisse wie ,Altenpfleger/Altenpflegerin®
weiterhin maoglich.

Seite 1



Pflegestatistik

1 STATISTISCHE AMTER
== % DES BUNDES UND DER LANDER

Stationare Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) am 15.12.2025

Abgrenzung des Erhebungsbereichs

Die Erhebung erstreckt sich auf alle voll- und teilstationaren
Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) ...

... die selbststandig wirtschaften,

selbststandig wirtschaftend ist ein Pflegeheim, wenn es Pfle-
gebedirftige im Sinne des SGB XI entweder ausschlief3lich
oder betriebswirtschaftlich und organisatorisch getrennt von
den ubrigen Leistungsangeboten versorgt.

... in denen Pflegebediirftige unter stindiger Verantwor-
tung einer ausgebildeten Pflegefachkraft gepflegt werden
und ganztédgig (vollstationdr) und/oder nur tagsiiber oder
nur nachts (teilstationér) untergebracht und verpflegt
werden konnen.

... die durch Versorgungsvertrag nach § 72 SGB Xl zur
ambulanten Pflege zugelassen sind oder Bestandsschutz
nach § 73 Absatz 3 und 4 SGB Xl genieBen und danach als
zugelassen gelten.

Einrichtungen nach dem SGB Xl kénnen

— stationare oder ausschlief3lich ambulante Leistungen nach
dem SGB Xl erbringen (eingliedrige Einrichtungen) oder

— sowohl teil- und/oder vollstationare als auch ambulante
Leistungen nach dem SGB Xl erbringen (mehrgliedrige
Einrichtungen).

Daneben ist noch zu beachten, ob die Einrichtung nur

Leistungen nach dem SGB Xl abrechnet oder auch nach

anderen Rechtsgrundlagen:

— Nichtgemischte Einrichtungen werden nur aufgrund
des SGB Xl tatig,

— Mischeinrichtungen bieten neben Leistungen nach
dem SGB Xl auch Leistungen aufgrund anderer
Rechtsgrundlagen an, beispielsweise nach SGB V aber
auch betreutes Wohnen, Altenheim.

Nicht in die Erhebung einzubeziehen sind Dienste ohne
Versorgungsvertrag, die etwa nur fir das Essen sorgen oder
nur die Reinigungsarbeiten vornehmen, sowie z. B. Kranken-
hauser, Behinderteneinrichtungen, Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen.

Meldung zur Statistik

Die Angaben zur Pflegestatistik sind an das statistische Amt
bis spatestens 15. Februar des dem Berichtsjahr folgenden
Jahres entsprechend der Datensatzbeschreibung zu liefern.

Erlauterungen zum Fragebogen

Alle Angaben beziehen sich auf den Erhebungsstichtag
15.12. des Berichtsjahres.

K Art des Tragers
Institution, welche die Einrichtung rechtlich vertritt.

— Freigemeinniitziger Trager
Organisationen, die den sechs genannten Spitzenver-
banden der Freien Wohlfahrtspflege angeschlossen sind,
z.B. Landesverbande oder ortliche Verbande, kreuzen den
zugehorigen Verband an. Bitte beachten: Manche Organi-
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Pflegeheime, die ausschliellich teil- und/oder vollstationare
Pflege nach dem SGB Xl leisten, erhalten nur den Fragebogen
Lotationare Pflegeeinrichtungen — Pflegeheime®. Das heilt,
auch wenn die Einrichtung z.B. vollstationare Dauerpflege
sowie Kurzzeit- und teilstationare Tagespflege anbietet, ist nur
ein ausgefiillter Fragebogen zu liefern.

Mehrgliedrige Einrichtungen, die neben der teil- und/oder
vollstationaren Pflege auch noch ambulante Pflege und/oder
Betreuung nach dem SGB Xl leisten, melden neben den Anga-
ben fur das ,Pflegeheim” auch die Daten fur den ,,ambulanten
Pflege-/Betreuungsdienst“ mit einem gesonderten Frage-
bogen. In diesem zusatzlichen Vordruck werden Angaben zur
ambulanten Pflege/Betreuung erbeten.

Mischeinrichtungen haben ihre unterschiedlichen Betriebs-
bereiche wirtschaftlich, finanziell und organisatorisch vonei-
nander abzugrenzen, so dass die Leistungen, die sie aufgrund
des SGB Xl erbringen, von den anderen Leistungsbereichen
der Einrichtung getrennt verbucht werden kénnen (§ 4 Absatz 3
Pflege-Buchfuhrungsverordnung (PBV)).

Fiir die amtliche Pflegestatistik ist ausschlieBlich der
Leistungsbereich des SGB Xl relevant: generell also nur
das Personal, das diese Leistungen erbringt und nur die
Pflegebediirftigen, die Leistungen aufgrund des SGB XI
erhalten.

Grundsatzlich nicht in der Pflegestatistik enthalten sind
— aus systematischen Griinden — Leistungen der nach
Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstiitzung im
Alltag (§ 45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 SGB XI).

Allgemeiner Hinweis:

Die Erhebung erfolgt fir vollstationare und teilstationare
Pflegeeinrichtungen in einer gemeinsamen Erhebungsunter-
lage. Um die Unterlagen moglichst sprechend und knapp zu
halten werden die Begriffe ,Pflegeheim” und ,stationare Ein-
richtung“ an einigen Stellen synonym verwendet.

sationen gehoren dabei einem Verband an, der wiederum
einem der sechs genannten Spitzenverbande der Freien
Wohlfahrtspflege angegliedert ist. In diesem Fall kreuzt
die Organisation ebenfalls den zugehdrigen Spitzenver-
band an.

Von den Kirchen selbst betriebene Einrichtungen sind der
gleichen Position wie die von den entsprechenden konfes-
sionellen Verbanden (z.B. Diakonisches Werk, Deutscher
Caritasverband) getragenen Einrichtungen zuzuordnen.
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— Sonstiger gemeinniitziger Trager
Hierzu gehdren die gemeinnutzigen Trager, die keinem der
aufgefliihrten sechs Spitzenverbande angeschlossen sind
bzw. die einem Verband angehdren, der keinem der sechs
Spitzenverbande angeschlossen ist.

Entsprechend werden hier auch die Religionsgemeinschaf-
ten des offentlichen Rechts erfasst, die nicht bereits den
aufgefiihrten Verbanden zugeordnet wurden.

Gemeinnutzige Trager (zumeist in der Rechtsform des
eingetragenen Vereins, der Stiftung oder gemeinnutzigen
GmbH) sind steuerbeguinstigt und daher nach §§51 ff.
Abgabenordnung durch das Finanzamt anerkannt.

— Privater Trager
Einrichtungen, die von privatgewerblichen Tragern unter-
halten werden.

— Offentlicher Triger
Kommunaler Trager
Einrichtungen, die von kommunalen Tragern unabhangig
von ihrer Betriebsart unterhalten werden.

Hierzu gehéren kommunale Betriebe in privater Rechts-
form (z.B. GmbH, Stiftung), kommunale Eigenbetriebe
sowie Regiebetriebe der kommunalen Verwaltung.

Sonstige 6ffentliche Trager kdnnen z.B. der Bund, ein
Land, ein héherer Kommunalverband oder eine Stiftung
des offentlichen Rechts sein.

Bei Einrichtungen mit unterschiedlichen Tragern wird der
Trager angegeben, der Uberwiegend beteiligt ist.

H Art des Pflegeheimes

Art des Pflegeheimes nach der liberwiegenden
Personengruppe

Hier ist anzugeben, welche Gruppe von Pflegebedurftigen in
Ihrem Pflegeheim tiberwiegend versorgt wird.

Bei Pflegeheimen fiir altere Menschen bilden Manner und
Frauen Uber 65 Jahre die groRte Personengruppe. Soweit
Pflegeheime voll- oder teilstationare Pflegeleistungen,
medizinische Behandlungspflege und soziale Betreuung Uber-
wiegend flr behinderte, psychisch kranke oder schwerkranke
bzw. sterbende Menschen nach SGB XI — unabhangig von
ihrem Alter — erbringen, sind sie als eigenstandige Kategorien
zu erfassen. Bei den Pflegeheimen flir psychisch Kranke sind
auch die gerontopsychiatrischen Einrichtungen zu berlicksich-
tigen. Zu den Pflegeheimen flir Schwerkranke und Sterbende
gehdren auch Einrichtungen fir Wachkomapatienten und Palli-
ativstationen. Nur eine Angabe ist mdglich.

Nicht einzubeziehen sind dabei Krankenhauser oder statio-
nare Einrichtungen, in denen die medizinische Vorsorge oder
Rehabilitation, die berufliche oder soziale Eingliederung, die
schulische Ausbildung oder die Erziehung Kranker oder Be-
hinderter im Vordergrund des Zweckes der Einrichtung stehen;
sie sind nach § 71 Absatz 4 SGB Xl keine Pflegeeinrichtungen.

Art des Pflegeheimes nach organisatorischen Einheiten

Je nach dem Angebot (Versorgungsvertrage) des Pflegeheims
ist hier die vollstationdare Dauerpflege, Kurzzeit-, Tages-
oder Nachtpflege zu markieren. Mehrfachnennungen

sind moglich. Jedoch muss mindestens eine der vier
Einrichtungs- (Pflege )arten angegeben sein.

Zu beachten ist, dass ,Kurzzeitpflege“ als organisatorische
Einheit nur dann anzugeben ist, wenn sie ausschlief3lich oder
als Teil einer ein- bzw. mehrgliedrigen Einrichtung dem Zweck
der Kurzzeitpflege dient.

Falls Ihre Pflegeeinrichtung neben der stationaren Pflege

auch hausliche Pflege oder Betreuung im Sinne des SGB XI
anbietet (mehrgliedrige Pflegeeinrichtung), so ist dies unter der
nachfolgenden Position im Abschnitt B kenntlich zu machen:
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Pflegeheim mit angeschlossenem ambulanten Hilfsdienst
Leistungen nach SGB Xl 14 (X 4

Bietet die Einrichtung neben den ambulanten oder stationaren
Leistungen nach dem SGB Xl auch Leistungen aufgrund
anderer Rechtsgrundlagen an, z. B. sonstige ambulante Hilfe-
leistungen nach SGB V oder betreutes Wohnen, handelt es
sich um eine Mischeinrichtung. Fiir jede Art von SGB XI-
fremder Leistung, die lhre Einrichtung erbringt, ist eine
Angabe zu machen (Mehrfachnennungen sind maglich).
Eine ,Anbindung® von einem Pflegeheim an eine andere Ein-
richtung liegt vor, wenn sowohl ein organisatorischer Zusam-
menhang, z.B. gemeinsame Verwaltung, als auch raumliche
Nahe gegeben sind.

Beispiel 1

Eine Pflegeeinrichtung hat Versorgungsvertrage sowohl fiir
die vollstationare Dauerpflege als auch fur die Tagespflege
abgeschlossen. AuRerdem bietet sie noch ,Betreutes
Wohnen“ an.

In diesem Fall sind folgende Stellen kenntlich zu machen:

— Vollstationare Dauerpflege 10 X 4

— Tagespflege 12 [X]

— Pflegeheim in Anbindung an eine
Wohneinrichtung (z. B. Altenheim,
Altenwohnheim, betreutes Wohnen) 16 @ 1

E Zahl der verfiigbaren Platze

Als ,,verfiigbare Platze“ zahlen die am Stichtag zugelas-
senen und tatsachlich verfligbaren Pflegeplatze, die von dem
Pflegeheim gemaf Versorgungsvertrag nach SGB Xl vorge-
halten werden, unabhangig von den derzeit belegten Platzen.
Dabei sind die Pflegeplatze den verschiedenen Pflegearten
wie Dauerpflege, Kurzzeit-, Tages- oder Nachtpflege zuzuord-
nen und in die hierflir vorgesehenen Datenfelder rechtsbiindig
einzutragen.

Unter ,Kurzzeitpflege“ sind nur die dauerhaft ausschlieBlich fur
Zwecke der Kurzzeitpflege vorgehaltenen Platze einzutragen.

Zusatzlich ist noch die Zahl der vollstationaren Dauerpflege-
platze anzugeben, die kurzfristig flexibel fir die Kurzzeitpflege
genutzt werden kdnnen (sogenannte eingestreute Betten).
Diese Platze sind in die Zahl der verfliigbaren Dauerpflege-
platze einzubeziehen.

Zudem wird die Zahl der vollstationaren Dauerpflegeplatze
erfasst, bei denen laut Versorgungsvertrag Pflegeangebote
und Pflegesatze bestehen, die vom Standard des Heims
abweichen (Sonderbereiche). Als Standard des Heims sind
dabei die Pflegesatze und -angebote zu sehen, die fur die
Uberwiegend versorgte Personengruppe bestehen. Ein Bei-
spiel fir ein Heim mit Sonderbereichen ist ein Altenpflegeheim
mit separaten Pflegeplatzen und -satzen fir schwer demente
Pflegebedirftige oder pflegebedirftige Apalliker.

KA Vergiitung

Hier sind die zum Stichtag 15.12. gultigen Entgelte fur:

— Pflegeleistungen sowie flr Betreuung und (soweit kein
Anspruch auf auRerklinische Intensivpflege nach §37c
SGB V besteht) medizinische Behandlungspflege (Pflege-
satze gemaR §84 Absatz 1 SGB Xl). Dies beinhaltet auch
die berucksichtigungsfahige Ausbildungsvergutung bzw.-
umlage nach §82a SGB XI.

— Unterkunft und Verpflegung

entsprechend den Pflegesatzvereinbarungen in EUR und
Cent rechtsbiindig einzutragen. Sofern das Entgelt fir Unter-
kunft in der Pflegesatzvereinbarung getrennt festgelegt ist, ist

PFS 2025



es ebenfalls anzugeben (ansonsten ist hierzu keine Angabe
erforderlich).

Nicht einzubeziehen sind

— die gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen
(§82 Absatz 3 SGB Xl),

— Vergltungszuschlage fur zusatzliche Betreuung und
Aktivierung (§84 Absatz 8 SGB Xl),

— Vergltungszuschlage zur Unterstitzung der Leistungs-
erbringung (insbesondere im Bereich der medizinischen
Behandlungspflege) durch zusatzliches Pflegefach-
personal (§ 8 Absatz 6 SGB XI),

— Vergltungszuschlage fur die Unterstitzung der Leistungs-
erbringung durch zusatzliches Pflegehilfskraftpersonal
(8§84 Absatz 9 SGB XI),

— Abzlige zur Begrenzung des Eigenanteils (§43c SGB XI)
und

— Zusatzleistungen (§88 SGB XIl).

Die genannten Vergutungen sind getrennt, je nach Angebot
der Einrichtung, fur die

— vollstationare Dauerpflege und/oder
— Kurzzeitpflege und/oder

— Tagespflege und/oder

— Nachtpflege

anzugeben.

Bei der Tages- und Nachtpflege ist der Pflegesatz fir die
Pflege eines ganzen Tages bzw. einer ganzen Nacht einzu-
tragen. Fur Zwecke der Statistik ist teilstationar der Pflegesatz
ohne Fahrtkosten anzugeben. Pflegesatze fir teilstationare
Leistungen, die sich nur auf einen begrenzten Zeitraum be-
ziehen (z.B. vormittags), sind nicht zu bertcksichtigen.

Sofern die Pflegeeinrichtung fiir eine Leistungsart (z.B. voll-
stationare Dauerpflege) mehrere Pflegesatze aufweist, dann
ist der Pflegesatz fur die Uberwiegend versorgte Personen-
gruppe anzugeben.

Personalbestand am 15.12.

Zum Personalbestand eines Pflegeheimes gehoren alle, die
dort beschéftigt sind, die also in einem Arbeitsverhaltnis zum
Pflegeheim stehen und teilweise oder ausschlieBlich Leis-
tungen nach SGB Xl erbringen. Falls eine Person in mehreren
selbststandig wirtschaftenden Einheiten, z.B. in einem Pflege-
heim nach dem SGB Xl und in der Krankenpflege nach dem
SGB V tétig ist, darf diese Person nur entsprechend ihrem
Arbeitsanteil nach SGB XI der stationaren Pflegeeinrichtung
zugeordnet werden (siehe hierzu auch Erlauterungen zum
LArbeitsanteil fir das Pflegeheim nach SGB XI).

Dazu zahlen z.B. auch

— Erkrankte (auRer langfristig Erkrankte mit Krankengeld-
bezug), Urlauber/Urlauberinnen, Personen, die lediglich
Ubungen bei der Bundeswehr ableisten, Frauen wahrend
der besonderen Schutzfristen nach dem Mutterschutzge-
setz (soweit sie nicht durch Aushilfskrafte zeitweise ersetzt
werden) und alle sonstigen voriibergehend Abwesenden,

— Streikende und von der Aussperrung Betroffene, solange
das Arbeitsverhaltnis nicht geldst ist,

— Saison- und Aushilfskrafte, Teilzeitbeschaftigte,
Kurzarbeiter/Kurzarbeiterinnen sowie

— zusatzliches Personal zur Unterstiitzung der Leistungs-
erbringung (§ 8 Absatz 6 und §84 Absatz 9 SGB XI) sowie
fur zusatzliche Betreuung und Aktivierung (§ 43b SGB XI).

Nicht zu erfassen sind

— Personal von Fremdfirmen, das im oder flir das Heim
(z.B. aufgrund von ,Outsourcing“) arbeitet,
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— Personen, die sich in Elternzeit (vollstandige Freistellung)
befinden,

— Personen, die ausschlieRlich in zentralen oder komple-
mentaren Einrichtungen auBerhalb der wirtschaftlich
selbststandigen Einheit beschaftigt sind,

— Personen, die ausschlielich Leistungen der nach Landes-
recht anerkannten Angebote zur Unterstiitzung im Alltag
erbringen (§45b Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 SGB XI) und

— Personen, die Entschadigungen nach §16d SGB I
erhalten (sogenannte 1-Euro-Jobs).

Es sind also nur Angaben tiber die Beschaftigten einzeln
aufzulisten, die Leistungen nach dem SGB Xl fiir das zu-
gelassene Pflegeheim erbringen, d. h. fiir vollstationare
Dauerpflege, Kurzzeitpflege, Tages- und/oder Nacht-
pflege (einschlieRlich Betreuungsleistungen nach §43b).
Insbesondere bei gemischten und mehrgliedrigen (stationaren
und ambulanten) Einrichtungen ist es wichtig, dass nur die
Beschaftigten aufgefiihrt werden, die auch fur das Pflegeheim
arbeiten. Beschaftigte sind in der Liste dagegen nicht anzu-
geben, wenn sie ausschliellich fiir einen anderen Betriebsteil
einer gemischten Einrichtung arbeiten.

Bei Datenlieferungen fiir mehrere Pflegeeinrichtungen

ist das Personal auf die einzelnen Einrichtungen zu verteilen.
Dabei bitte beachten: Personen, die in mehreren Einrichtungen
Ubergreifend tatig sind, sollen der Einrichtung zugeordnet
werden, bei der sie den liberwiegenden Teil ihrer Tatigkeit
ausUben. Jede Person ist so in der Gesamtdatenlieferung zu
mehreren Pflegeeinrichtungen nur einmal vorhanden.

H Geschlecht

Unter ,divers® oder ,ohne Angabe“ werden nach dem
Personenstandsgesetz (§ 22 Absatz 3) im Geburtenregister
Personen geflihrt, die weder dem weiblichen noch dem
mannlichen Geschlecht zugeordnet werden.

@ Beschiaftigungsverhaltnis

(Siehe Schllssel A auf dem Schllsselverzeichnis zum
Personalbestand)

Die Art des Beschéaftigungsverhaltnisses zur Einrichtung

ist nach Schlissel A zu kennzeichnen. Es gelten folgende
Definitionen:

Vollzeitbeschaftigt sind Personen, deren vertragliche
Arbeitszeit der betriebsublichen Arbeitszeit fur Vollzeitbeschaf-
tigte entspricht.

Teilzeitbeschéftigt sind Personen, in deren Arbeitsvertrag
nur eine kirzere als die betriebsubliche Wochenarbeitszeit
vorgesehen ist. Dabei sind geringfiigig Beschéaftige
(556-Euro-Job (Regelungsstand 2025)) separat zu erfassen.

Eine geringfligige Beschaftigung liegt vor, wenn das
Arbeitsentgelt aus dieser Beschaftigung regelmaRig im
Monat 556 Euro nicht Ubersteigt.

Bitte beachten: Auszubildende und (Um-)Schiiler/Schiile-
rinnen sind beim Beschaftigungsverhaltnis nicht unter vollzeit-
oder teilzeitbeschaftigt zuzuordnen. Sie sind vielmehr separat
als ,Auszubildende/-r, (Um-)Schuler/-in“ auszuwahlen. Auch
LHelfer/-in im Freiwilligen Sozialen Jahr” bzw. ,im Bundesfrei-
willigendienst” sowie ,Praktikant/-in aul3erhalb einer Ausbil-
dung® sind separat auszuwahlen.

Auszubildende und (Um-)Schiiler/Schiilerinnen

Es werden Auszubildende und (Um-)Schiiler/Schiilerinnen
erfasst, die zum 15.12. in dem Pflegeheim beschéftigt sind,
die also in einem beruflichen Ausbildungsverhaltnis zum
Pflegeheim stehen und teilweise oder ausschlief3lich Leistun-
gen nach SGB Xl erbringen. Dies schlie3t auch Personen ein,
die in diesem Rahmen umgeschult werden.
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Zu den Auszubildenden und (Um-)Schiler/Schlerinnen
zahlen zum Beispiel:

Schiler/Schulerinnen, bei denen die Einrichtung (bzw.
deren Trager) nach Ausbildungsvertrag der Trager der
praktischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum

Pflegefachmann ist. Dies umfasst auch dual nach dem

Ausgabenrechnung zu fiihren, die den Grundsatzen ordnungs-
gemaler Buchfiihrung entspricht; hieraus kann ebenfalls eine
Personalzuordnung abgeleitet werden.

Hinweis:

Die Angaben zum Arbeitsanteil unterscheiden sich somit
inhaltlich von den Angaben zum Beschaftigungsverhaltnis.

Pflegeberufegesetz Studierende (Pflegestudium) mit
entsprechendem Vertrag,

— Auszubildende, die mit der Einrichtung ein durch Berufs-
ausbildungsvertrag begriindetes Berufsausbildungsver-
haltnis im Bereich der Hauswirtschaft geschlossen haben,

— auch Auszubildende des Verwaltungsbereichs, die einen
Ausbildungsvertrag mit der Einrichtung aufweisen.

Es werden somit auch Auszubildende und (Um-)Schdiler/
Schiilerinnen erfasst, die am 15.12. in der Berufsschule
bzw. Schule des Gesundheitswesens ausgebildet werden
oder einen Teilabschnitt der praktischen Ausbildung in einer
anderen Einrichtung absolvieren und daher an diesem Tag
nicht in der Einrichtung tatig sind (mit denen aber grundsatz-
lich zum 15.12. ein Vertragsverhaltnis besteht).
Nicht erfasst werden hingegen Auszubildende und
(Um-)Schuler/Schiilerinnen, die zum 15.12. mit einer anderen
Einrichtung (z.B. ambulanter Pflegedienst oder auch Kranken-
haus) ein Ausbildungsverhaltnis haben und in ihrer Einrichtung
nur einen Teilabschnitt der praktischen Ausbildung absolvie-
ren. Auch Praktika im Rahmen eines Studiums werden an
dieser Stelle nicht erfasst (siehe Praktika auRerhalb einer
Ausbildung).
Personen, die in der Einrichtung ausgebildet werden und dort
parallel (z.B. berufsbegleitende Ausbildung in der Einrich-
tung) vollzeit- bzw teilzeitbeschaftigt sind, sollen — fiir Zwecke
der Statistik — als Auszubildende bzw. (Um-)Schuler/Schile-
rinnen erfasst werden.
Zu den Praktika auBerhalb einer Ausbildung gehdren zum
Beispiel:
— Vorpraktika, die vor Beginn der Ausbildung in der Einrich-
tung absolviert werden.

— Praktika zur allgemeinen Berufsorientierung zum Beispiel
von Schiilern/Schilerinnen allgemeinbildender Schulen.

Beispiel 2

Eine staatlich anerkannte Altenpflegerin ist vollzeitbe-
schaftigt in einer Einrichtung, die aus einem nach SGB XI
zugelassenen Pflegeheim und einem Altenheim besteht
(Mischeinrichtung). Die Altenpflegerin ist ungefahr 80 %
der wochentlichen Arbeitszeit fur den Bereich der Pflege
nach SGB Xl und etwa 20 % der Arbeitsleistung fir das Al-
tenheim tatig.

In diesem Fall ist als ,Arbeitsanteil fur das Pflegeheim
nach SGB Xl die Signierziffer 2 (75 % bis unter 100 %)
einzutragen.

Beispiel 3

Eine teilzeitbeschaftigte (z.B. 25 Stunden) Altenpflegehel-
ferin ist ebenfalls in dem vorgenannten Pflegeheim beschaf-
tigt. Diese verbringt ihre Arbeitszeit vollstandig mit Pflegelei-
stungen nach SGB XI.

In diesem Fall ist als , Arbeitsanteil fir das Pflegeheim nach
SGB XI* die Signierziffer 1 (100%) einzutragen. Dabei
spielt es keine Rolle, dass die Altenpflegehelferin nur teil-
zeitbeschaftigt ist, da der Arbeitsanteil im Pflegeheim un-
abhangig vom Beschaftigungsverhaltnis anzugeben ist.

Beispiel 4

Eine vollzeitbeschaftigte Krankenschwester ist in einer
mehrgliedrigen Mischeinrichtung tatig. In dieser Einrichtung
gibt es einen nach dem SGB Xl zugelassenen Pflegedienst
und ein zugelassenes Kurzzeitpflegeheim (mehrgliedrige
Einrichtung). AuRerdem wird hier hausliche Krankenpflege
aufgrund §37 SGB V geleistet (Mischeinrichtung).

Dabei teilt sich ihre Arbeitszeit wie folgt auf:
Fir Leistungen nach SGB Xl im

— Praktika im Rahmen eines Studiums. Plilzgeeieied e 11 Siek s
Kurzzeitpflegeheim ca. 23,5 Std. =61%

Vertraglich vereinbarte Wochenstunden Fir Leistungen nach SGB V im

Anzugeben ist die vertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit Pflegedienst ca. 4 Std. =10%

der Beschaftigten in Stunden, gegebenenfalls mit einer
gerundeten Nachkommastelle. Auch bei Auszubildenden und
(Um-)Schiler/Schiilerinnen sind die vertraglich vereinbarten
Wochenstunden anzugeben. Praxiseinsatze bei anderen
Einrichtungen oder der schulische Unterricht sollen nicht
anteilig herausgerechnet werden.

In diesem Fall ist als , Arbeitsanteil fur das Pflegeheim nach
SGB XI* die Signierziffer 3 (50 % bis unter 75 %) einzu-
tragen. Hier ist tatsachlich nur der Arbeitsanteil fiir das
Pflegeheim, und nicht auch noch der fiir den Pflegedienst
einzutragen, obwohl beide nach dem SGB XI| zugelassene
Einrichtungen sind.

E Arbeitsanteil fiir das Pflegeheim nach SGB XI

(Siehe Schlissel B auf dem Schllisselverzeichnis zum
Personalbestand)

Bei Beschaftigten, die fiir das Pflegeheim, aber auch fir an-
dere Betriebsteile (z.B. hausliche Krankenpflege, ambulanter
Pflegedienst) arbeiten, ist durch die Auswahl der richtigen
Signierung nach dem Schlissel B anzugeben, mit welchem
Anteil sie fur das Pflegeheim arbeiten. Dabei genligen
sorgfaltige Schatzungen. Als Schatzgrundlage kdnnen die
Buchfuihrungsunterlagen dienen. So muss nach der Pflege-
Buchfiihrungsverordnung eine Kosten- und Leistungsrechnung
fur jede Pflegeeinrichtung die Ermittlung und Abgrenzung der
einzelnen Betriebszweige ermdglichen, so dass in diesem Fall
die verursachungsgerechte Abgrenzung der Personalkosten
hilfsweise flr eine anteilige Zuordnung des Personals auf das
Pflegeheim herangezogen werden kann. Soweit die Pflege-
einrichtungen von den Vorschriften der Pflege-Buchfiihrungs-
verordnung zur Kosten- und Leistungsrechnung befreit sind
oder werden, haben sie eine vereinfachte Einnahmen- und

Auch flr das in der Hauswirtschaft, Haustechnik, Verwaltung
und im sonstigen Bereich tatige Personal ist der Arbeitsanteil
fur das Pflegeheim (nach SGB XI) anzugeben.

Beispiel 5

Ein Hausmeister ist teilzeitbeschaftigt in einer Einrichtung,
die ausschlief3lich Pflegebedurftige mit Leistungen nach
dem SGB Xl versorgt. Er ist nur fur das Pflegeheim bzw.
dieses Leistungsangebot nach SGB XI tatig. Es ist die
Signierziffer 1 (100 %) anzugeben.

B Uberwiegender Titigkeitsbereich im Pflegeheim
nach SGB Xl

Fir jede fur das Pflegeheim arbeitende Person nach SGB Xl ist
der Uberwiegende Tatigkeitsbereich im Pflegeheim anzukreuzen.
Der Begriff ,,iberwiegender Tatigkeitsbereich* meint dabei

nicht unbedingt, dass hier tber 50 % der Arbeitszeit abgeleistet
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werden, sondern dass es im Pflegeheim keinen anderen Tatig-
keitsbereich gibt, in dem die betreffende Person mehr arbeitet.

Bei der Feststellung des Uberwiegenden Tatigkeitsbereichs
sind nur die Leistungen fiir das Pflegeheim, d.h. fiir die
vollstationare Dauerpflege, Kurzzeitpflege, Tages- und/oder
Nachtpflege (einschliel3lich Betreuungsleistungen nach §43b
SGB Xl) zum Vergleich heranzuziehen.

Beispiel 6

Eine vollzeitbeschaftigte Krankenschwester aus vorge-
nanntem ,Beispiel 4 — Arbeitsanteil fur das Pflegeheim —*
mit einem Arbeitsanteil von 61 % im Pflegeheim, ist in
folgenden Arbeitsbereichen tatig:

Korperbezogene Pflege ca. 25%
Betreuung ca.21%
Sonstiger Bereich ca. 15%

Bei ,,iiberwiegender Tatigkeitsbereich® ist ,Kérperbe-
zogene Pflege* anzukreuzen, da die Krankenschwester
mit 25 % mehr in der ,Korperbezogene Pflege” arbeitete
als in irgendeinem anderen Bereich des Pflegeheimes.

Fur die einzelnen Arbeitsbereiche gelten folgende Definitionen:

- ,Korperbezogene Pflege“ erfolgt insbesondere im
Bereich der:

— Mobilitat (z. B. Positionswechsel im Bett, Halten einer
stabilen Sitzposition, Umsetzen, Fortbewegen inner-
halb des Wohnbereichs, Treppensteigen)

— Selbstversorgung (z.B. Waschen, Duschen und Ba-
den, An- und Auskleiden, Benutzen einer Toilette oder
eines Toilettenstuhls).

Fir die Statistik gehdrt zum Erfassungsbereich auch die
Wahrnehmung von Aufgaben, die mit der Ubernahme der
pflegerischen Gesamtverantwortung in einer Pflegeeinrich-
tung zwingend verbunden sind. Die medizinische Behand-
lungspflege ist einzubeziehen.

— zusatzliches Pflegefachpersonal (§8 Absatz 6 SGB
Xl) zur Unterstiitzung der Leistungserbringung insbeson-
dere im Bereich der medizinischen Behandlungspflege.
Das zusatzliche Pflegefachpersonal ist zur Erbringung
aller vollstationaren Pflegeleistungen vorgesehen. Es soll
nur das Personal zugeordnet werden, dass durch diese
Regelungen zum Stichtag finanziert wird. Dies kann
auch Fachkrafte aus dem Gesundheits- und Sozialbereich
umfassen. Bitte beachten, dass es sich bei zusatzlichem
Fachpersonal nach § 8 Absatz 6 SGB Xl i.d.R. um Fach-
krafte handelt und nur in Ausnahmefallen auch Pflege-
hilfskrafte in Ausbildung als Fachkraft eingeordnet werden
kénnen.

Die Finanzierungsprogramme fiir zusatzliches Pflegefachper-
sonal und Pflegehilfskraftspersonal laufen Ende 2025 aus. Die
Frist fir Neuantrage endete am 30.06.2023. In der Statistik
2025 ist das uber die beiden Programme zum Stichtag finan-
zierte Personal weiterhin zu erfassen.

— zusaétzliches Pflegehilfskraftpersonal §84 Abs. 9
SGB XI. Es soll nur das Personal zugeordnet werden, dass
durch diese Regelungen zum Stichtag finanziert wird.

— Betreuung umfasst Unterstiitzungsleistungen zur
Bewaltigung und Gestaltung des alltaglichen Lebens,
insbesondere

— bei der Bewaltigung psychosozialer Problemlagen oder
von Gefahrdungen,

— bei der Orientierung, bei der Tagesstrukturierung, bei
der Kommunikation, bei der Aufrechterhaltung sozialer
Kontakte und bei bedurfnisgerechten Beschaftigungen
im Alltag sowie

— durch MaBnahmen zur kognitiven Aktivierung.
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— Zusétzliche Betreuung und Aktivierung (§43b SGB XI)
der Pflegebedirftigen durch zusatzliches Betreuungs-
personal, die tUber die nach Art und Schwere der Pflege-
bedurftigkeit notwendige Versorgung hinausgeht. Es soll
nur das Personal zugeordnet werden, das durch diese
Regelungen zum Stichtag finanziert wird.

— Zur Hauswirtschaft zahlen z. B. Reinigungsarbeiten oder
die Vorbereitung von Mahlzeiten, wahrend der haustech-
nische Bereich Hausmeistertatigkeiten oder Garten- bzw.
Reparaturarbeiten umfasst.

— Unter ,Verwaltung, Geschaftsfiihrung“ sind die Per-
sonen einzutragen, die — mit Ausnahme der Verantwortung
fur den Pflegebereich — Giberwiegend die kaufmannischen,
planerischen und organisatorischen Aufgaben der Pflege-
einrichtung wahrnehmen.

— Zum ,,sonstigen Bereich“ zahlen alle diejenigen Tatig-
keiten, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden
kénnen.

0 Berufsabschluss bzw. angestrebter Berufsabschluss

(Siehe Schlissel C auf dem Schlusselverzeichnis zum
Personalbestand)

Bei Auszubildenden und (Um-)Schiiler/Schiilerinnen ist
der durch die Ausbildung angestrebte Berufsabschluss an-
zugeben, indem die entsprechende Ziffer aus dem Schlissel C
eingetragen wird. Ansonsten ist fir jede beschaftigte Person
der vorhandene Berufsabschluss anzugeben.

Wenn Beschaftigte Uber mehrere Berufsabschlisse verfiigen,
so richtet sich die Frage auf die hdchste (im Zweifelsfall: die
letzte ) pflegerelevante Qualifikation.

Sofern die Ausbildung ,Altenpflegehelferin und Altenpflege-
helfer* ohne staatliche Anerkennung abgeschlossen wurde,
ist die Ziffer 16 (sonstiger pflegerischer Beruf) einzutragen.

Personen, die nicht einem besonders aufgefihrten Berufsab-
schluss zugeordnet werden kénnen, sind entweder mit der
Ziffer ,16 — sonstiger pflegerischer Beruf* oder mit ,19 — sonsti-
ger Berufsabschluss® zu signieren. Unter letzterem sind auch
Arzte/Arztinnen und Arzthelfer/Arzthelferinnen aufzunehmen.

Personen mit dem Berufsabschluss ,Gesundheits- und
Krankenpfleger/Krankenpflegerin® sind der Ziffer 03 (Kranken-
pfleger, Krankenschwester) zuzuordnen. Der Abschluss
»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/Kinderkranken-
pflegerin® wird mit Ziffer 05 (Kinderkrankenpfleger, Kinder-
krankenschwester) erfasst.

Die ,,Pflegefachfrau bzw. der ,,Pflegefachmann“ (Ziffer 21)
nach dem Pflegeberufegesetz ist separat zu erfassen. Hier
werden auch Auszubildende und (Um-)Schiler/Schilerinnen
zugeordnet, die statt der generalistischen Ausbildung in
diesem Rahmen einen gesonderten Abschluss in der Alten-
pflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erwerben
wollen. Die bisher im Alten- und im Krankenpflegegesetz
getrennt geregelten Pflegeausbildungen werden seit 2020 in
dem neuen Pflegeberuf zusammengefihrt.

Dual nach dem Pflegeberufegesetz Studierende (Pflegestu-
dium) mit Ausbildungsvertrag in der Einrichtung sind beim
angestrebten ,Abschluss einer pflegewissenschaftlichen Aus-
bildung an einer Fachhochschule oder Universitat” (Ziffer 15)
zuzuordnen.

Bei ,Auszubildenden und (Um-)Schiler/-innen® werden die
angestrebten Abschlisse ,Altenpflegerin und Altenpfleger®,
,Gesundheits- und Krankenpfleger / Krankenpflegerin®,
»Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger / Kinderkranken-
pflegerin® daher nicht mehr ausgewiesen. Bei den anderen
Beschaftigten ist die Angabe der bisherigen Berufsabschlisse
wie ,Altenpfleger/Altenpflegerin® weiterhin mdglich.

Gesundheits- und Pflegeassistenten sind bei den Alten-
pflegehelfern/-innen (Ziffer 02) zu erfassen.

Zu den Abschliussen im Bereich der nichtarztlichen Heilberufe
(Ziffer 11) zahlen z.B. Masseure/Masseurinnen, Heilpraktiker/

Seite 5



Heilpraktikerinnen, Rettungsassistenten/Rettungsassisten-
tinnen, Didtassistenten/Diatassistentinnen.

Unter sozialpddagogischem/sozialarbeiterischem Berufsab-
schluss (Ziffer 12) sind Diplom-Sozialarbeiter/Sozialarbeiter-
innen oder Diplom-Sozialpddagogen/Sozialpddagoginnen zu
verstehen, die eine Ausbildung an Fachhochschulen, Gesamt-
hochschulen, Wissenschaftlichen Hochschulen, Universitaten
oder Berufsakademien absolviert haben und einen Abschluss
mit dem Titel Diplom-Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin oder
Diplom-Sozialpadagoge/Sozialpadagogin erlangt haben oder
diesen gleichgestellt sind.

Sonstige pflegerische Berufe (Ziffer 16) kénnen z.B. Haus-
und Familienpflegehelfer/Familienpflegehelferinnen, Familien-
betreuer/Familienbetreuerinnen, Schwesternhelfer/Schwes-
ternhelferinnen sein. Ebenso gehoren hierzu die Altenpflege-
helfer/Altenpflegehelferinnen, die keinen staatlich anerkannten
Abschluss haben. Auch die abgeschlossene Qualifikation zur
zusatzlichen Betreuungskraft (Betreuungsassistent/Betreu-
ungsassistentin) wird — flir Zwecke der Statistik — hier erfasst.

EEl Ausbildungsjahr

Es ist das Ausbildungsjahr zum 15.12. anzugeben. Angaben
sollen hier nur fur Auszubildende bzw. (Um-)Schuler/Schile-
rinnen erfolgen.

Auszubildende und (Um-)Schuler/Schilerinnen, die ihre Aus-
bildung in diesem Jahr begonnen haben und bei denen eine
vorhandene allgemeine oder berufliche Vorbildung (z.B. Abi-
tur, Berufsgrundbildungsjahr, Berufsfachschule) als erstes Jahr
der Berufsausbildung angerechnet wurde, sollen im zweiten
Ausbildungsjahr nachgewiesen werden.

Auszubildende und (Um-)Schdler/Schulerinnen, die nach
nicht bestandener Abschlussprifung ihre Berufsausbildung
fortgesetzt haben (Wiederholer), werden grundsatzlich
dem Ausbildungsjahr zugeordnet, das zum Zeitpunkt der
Abschlussprifung vorlag.

Fir Auszubildende und (Um-)Schiiler/Schulerinnen, die ihre
Ausbildung in Teilzeit absolvieren, soll das Ausbildungsjahr ei-
ner entsprechenden Vollzeitausbildung angegeben werden.

Sollte in anderen (Ausnahme-)Fallen reguléar ein 4. (oder
mehr) Ausbildungsjahr/-e vorliegen, so soll das 3. Ausbil-
dungsjahr signiert werden.

[ Umschulung

Die berufliche Umschulung soll zu einer anderen beruflichen
Tatigkeit befahigen.

Angaben sollen hier nur fir Auszubildende und (Um-)Schuler/
Schiilerinnen erfolgen.

[B Pflegebediirftige (Vertrage) am 15.12.

In die Erhebung sind die stationar versorgten Personen
einzubeziehen, die eine Pflegeleistung nach dem Pflegever-
sicherungsgesetz erhalten und mit denen am 15.12. ein
Vertrag hierliber besteht. (Sofern noch kein férmlicher Vertrag
abgeschlossen ist, besteht — flir Zwecke der Statistik — ein
Vertragsverhaltnis auch durch verabredete Pflegeleistungen
der Einrichtung.)

Zu den Pflegeleistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz
gehoren die vollstationare (Dauer- und Kurzzeitpflege ) sowie
die teilstationare Pflege (Tages-/Nachtpflege). Generelle
Voraussetzung ist die Entscheidung der Pflegekasse bzw. des
privaten Versicherungsunternehmens tber das Vorliegen von
Pflegebedirftigkeit und die Zuordnung der Pflegebediirftigen
zu den Pflegegraden 1 bis 5.

Abweichend hiervon sind auch die Pflegebediirftigen in die
Erhebung einzubeziehen, die im Anschluss an einen Kranken-
hausaufenthalt direkt in die Pflegeeinrichtung aufgenommen
wurden und Leistungen nach dem SGB Xl erhalten, fur die
jedoch noch keine Zuordnung zu einem bestimmten Pflege-
grad vorliegt. Da in diesen Fallen die Zuordnung der Pflege-
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grade oftmals erst rlickwirkend mit einem Zeitverzug von bis
zu sechs Monaten erfolgt, ist dieser Personenkreis bereits
zum Erhebungsstichtag mit zu bertcksichtigen.

Zu erfassen sind auch Personen mit dem Pflegegrad 1, die

— vollstationar den Zuschuss gemaf §43 Absatz 3 SGB Xl
(Dauerpflege) bzw.,

— voll- und teilstationére Leistungen zur zuséatzlichen
Betreuung und Aktivierung nach §43b SGB XI und/oder

— Kurzzeit- oder teilstationare Pflege im Rahmen der
Entlastungsleistungen (§45b Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 und 2
SGB Xl) erhalten.

Machen Sie bitte auch bei der teilstationaren Pflege (Tages-/
Nachtpflege) Angaben zu den versorgten Pflegebedurftigen,
mit denen am 15.12. ein Vertrag besteht. Die Angaben sind flr
jeden Pflegebedirftigen einzeln aufzulisten.

Nicht zu erfassen sind:

— Versicherte in der sozialen und privaten Pflegeversiche-
rung, deren Antrag auf Feststellung der Pflegebedurftig-
keit abgelehnt worden ist oder die keinen Antrag gestellt
haben und somit keine entsprechenden Leistungen er-
halten, obwohl sie Hilfebedarf haben,

— Empfangerinnen bzw. Empfanger von anderen Soziallei-
stungen, wenn die Leistungen aus der Pflegeversicherung
nach dem SGB XI nicht erbracht werden (z.B. Empfan-
gerinnen bzw. Empfanger von Leistungen der hauslichen
Krankenpflege nach § 37 SGB V; Empfangerinnen bzw.
Empfanger von Leistungen aufgrund des SGB XII, die keine
Pflegebediirftigkeit im Sinne des SGB Xl voraussetzen
oder bei denen ein Anspruch nach dem SGB Xl nicht
besteht; Empfangerinnen bzw. Empfanger von Leistungen
wegen Pflegebedirftigkeit nach dem SGB XIV, aus der
gesetzlichen Unfallversicherung und aus 6ffentlichen Kas-
sen aufgrund gesetzlich geregelter Unfallversorgung oder
Unfallfirsorge),

— Empfangerinnen bzw. Empfanger von Pflegeleistungen in
vollstationaren Einrichtungen der Hilfe fur behinderte
Menschen nach §43a SGB Xl| und

— Pflegebediirftige, die in der Einrichtung ausschlieflich
Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote
zur Unterstlitzung im Alltag erhalten (§45b Absatz 1
Satz 3 Nummer 4 SGB XI).

[ Grad der Pflegebediirftigkeit

Es zahlt der am Stichtag bewilligte Pflegegrad. Soweit fiir
Pflegebedirftige noch keine Zuordnung zu einem bestimmten
Pflegegrad erfolgt ist — wie unter Bl beschrieben — und diese
jedoch Leistungen nach dem SGB Xl erhalten, ist ,noch keine
Zuordnung“ anzugeben.

B Art der Pflegeleistung

Bei ,Art der Pflegeleistung®, die die Pflegebedurftigen
erhalten, ist nur ein Eintrag moglich. Die Art der Leistungs-
gewahrung am Stichtag ist entscheidend.

B Postleitzahl (friiherer Wohnort)

Erfasst wird bei vollstationar versorgten Personen der Wohnort
vor dem Einzug in eine vollstationare Pflegeeinrichtung.
Anzugeben ist die Postleitzahl.

Sofern die Postleitzahl des friiheren Wohnorts bei dieser
Erhebung nicht bekannt ist, soll die Angabe ,,99999“ erfolgen.
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11 STATISTISCHE AMTER
== % DES BUNDES UND DER LANDER

Pflegestatistik
Stationare Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) am 15.12.2025

Unterrichtung nach §17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)' und nach
der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016 /679 (DS-GVO)?

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Die Erhebung iliber die stationaren Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) wird als-
Bestandserhebung (Vollerhebung) zweijahrlich zum 15. Dezember durchgefiihrt.
Mit der Erhebung sollen umfassende und zuverlassige statistische Daten liber
Einrichtungen zur stationdren pflegerischen Versorgung, liber deren personelle
Ausstattung sowie liber die von den Einrichtungen betreuten Pflegebediirftigen
bereitgestellt werden. Um Entwicklungen in der pflegerischen Versorgung und
in der Nachfrage nach pflegerischen Angeboten rechtzeitig erkennen und ange-
messen reagieren zu konnen, ist eine aussagekraftige Datenbasis unerlasslich.
Die Angaben werden ferner fiir die weitere Planung und Fortentwicklung des
Elften Buches Sozialgesetzbuch bendtigt.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist die Pflegestatistik-Verordnung (PflegeStatV) in Verbindung
mit dem BStatG und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) DS-GVO.

Erhoben werden die Angaben zu §2 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 PflegeStatV.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus §5 Absatz 1 Satz 1 PflegeStatV in
Verbindung mit §15 BStatG. Nach §5 Absatz 2 PflegeStatV sind die Trager der
Pflegeheime auskunftspflichtig. Nach § 11a BStatG sind alle Unternehmen
und Betriebe verpflichtet, ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die
statistischen Amter zu iibermitteln. Hierzu sind die von den statistischen
Amtern zur Verfiigung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begriindeten
Einzelfall kann eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung
vereinbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag moglich. Die Pflicht, die er-
forderlichen Auskiinfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen. Nach
§11a Absatz 1 BStatG sind Stellen, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung
wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren nutzen,
verpflichtet, diese auch fiir die Ubermittlung von Daten an die statistischen
Amter zu verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten Verfahren fiir
den Datenaustausch einsetzen, sind elektronische Verfahren nach Absprache
mit den statistischen Amtern zu verwenden.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollstandige, keine richtige oder nicht
rechtzeitig Auskunft, konnen sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs-
geld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Lander angehalten
werden.

Nach §23 BStatG handelt dariiber hinaus ordnungswidrig, wer

— vorsatzlich oder fahrlassig entgegen §15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1
BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollstandig oder nicht
wahrheitsgemal erteilt,

— entgegen §15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen
Form erteilt oder

- entgegen §11a Absatz 2 Satz 1 BStatG ein dort genanntes Verfahren nicht
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu fiinftausend Euro
geahndet werden.

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung
finden Sie unter (4 https://www.gesetze-im-internet.de/.

2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache
finden Sie auf der Internetseite des Amtes fiir Verdffentlichungen der Europaischen
Union unter [Z https://eur-lex.europa.eu/.
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Nach §15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Die Angabe der Kontaktdaten der fiir Riickfragen zur Verfiigung stehenden
Person ist freiwillig und im Fragebogen besonders gekennzeichnet.

Verantwortlicher

Verantwortlich fiir die Verarbeitung lhrer Daten ist das fiir Ihr Bundesland
zustandige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter

& https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach §16 BStatG grundsatzlich geheim
gehalten. Nur in ausdriicklich gesetzlich geregelten Ausnahmefallen diirfen
Einzelangaben iibermittelt werden.

Eine solche Ubermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zuldssig an:

— offentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds,
die mit der Durchfiihrung einer Bundes- oder europdischen Statistik betraut
sind (z.B. die Statistischen Amter der Liander, die Deutsche Bundesbank, das
Statistische Amt der Europdischen Union [EuroStat]),

— Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhaltnis besteht (z.B. ITZBund als IT-
Dienstleister des Statistischen Bundesamtes, Rechenzentren der Lander).
Eine Liste der regelmaRig beauftragten IT-Dienstleister finden Sie hier:

@ https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Nach §6 Absatz 1 PflegeStatV diirfen an die fachlich zustandigen obersten
Bundes- und Landesbehorden fiir die Verwendung gegeniiber den gesetz-
gebenden Korperschaften und fiir Zwecke der Planung, jedoch nicht fiir die
Regelung von Einzelfallen vom Statistischen Bundesamt und den statistischen
Amtern der Lander Tabellen mit statistischen Daten iibermittelt werden, auch
soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. Tabellen, deren
Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, diirfen nur dann libermittelt
werden, wenn sie nicht differenzierter als auf der Ebene der Landkreise oder
der kreisfreien Stadte, im Falle der Stadtstaaten auf Bezirksebene, aufbereitet
sind.

Nach §16 Absatz 6 BStatG ist es zulassig, den Hochschulen oder sonstigen
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhangiger wissenschaftlicher Forschung fiir
die Durchfiihrung wissenschaftlicher Vorhaben

1. Einzelangaben zu ibermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert
sind, dass sie nur mit einem unverhaltnismaBig grofen Aufwand an Zeit,
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden
kénnen (faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes
und der statistischen Amter der Lander Zugang zu Einzelangaben ohne
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewahren,
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen
werden.

Nach §7 PflegeStatV sind die statistischen Amter der Lander berechtigt, mit
Zustimmung der Betroffenen zweijahrlich ein Verzeichnis mit Namen, Anschrift,
Kontaktdaten, Trager und Art der Pflegeeinrichtung sowie die Zahl und Art der
Pflegeplatze eines Pflegeheimes zu veroffentlichen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch fiir Personen, die Einzelangaben
erhalten.

Hilfsmerkmale, Trennung und Loschung

Name und Anschrift des Pflegeheimes, Name und Anschrift seines Tragers
sowie Name, Telefon-, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse der fiir eventuelle
Riickfragen zur Verfiigung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die ledig-
lich der technischen Durchfiihrung der Erhebung dienen. Sie werden sofort
nach Abschluss der Eingangspriifung von den Erhebungsmerkmalen getrennt,
gesondert aufbewahrt und spatestens nach Abschluss der maschinellen
Aufbereitung der nachsten Erhebung geloscht.
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Die verwendete Nummer der Pflegeeinrichtung dient der technischen
Aufbereitung der Erhebung, sie enthalt keine Merkmale iber personliche oder
sachliche Verhaltnisse.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten,
Recht auf Beschwerde

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden,
konnen

— eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

— die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

— die Loschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie

— die Einschrankung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO wider-
sprechen.

Die Betroffenenrechte konnen gegeniiber jedem zustandigen Verantwortlichen
geltend gemacht werden.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, priift die
zustandige offentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfiir
erfiillt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre
Identitat nachzuweisen, bevor weitere MaBnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden liber die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen konnen jederzeit an die behordliche Datenschutzbeauftragte/den
behordlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen Statistischen
Amtes oder an die jeweils zustandige Datenschutzaufsichtshehorde gerichtet
werden (Artikel 77 DS-GVO). Deren Kontaktdaten finden Sie unter

& https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

PFS 2025

Seite 3


https://www.statistikportal.de/de/datenschutz

	R-807-250820-barrierefrei.pdf
	Pflegestatistik Stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) am 15.12.2025
	Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)
	Zweck, Art und Umfang der Erhebung
	Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
	Verantwortlicher
	Geheimhaltung
	Hilfsmerkmale, Trennung und Löschung
	Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, Recht auf Beschwerde




